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der Anfrage der Abgeordneten DroFeurstein, Dr.Kohl­
maier, Hagspiel und Genossen an den Herrn Bundes­
minister für soziale Verwaltung betreffend die Er­
lassung einer Verordnung des Bundesministers für 
soziale Verwaltung gemäß § 3 Arbeitslosenversiche­
rungsgesetz (Nro 91/J) 

Zu der Anfrage: 

"1) Sind Sie bereit, von der Verordnungsermächtigung des ~ 3 
AbSo1 AIVG Gebrauch zu machen, um die Grenzgänger, die in 
der Schweiz bzwo in liechtenstein einer Beschäftigung nach­
gehen,. in die Arbeitslosenversicherung einzubeziehen? 

2) Wenn ja, bis wann? 

3) Wenn nein, welche Gründe sprechen dagegen?" 

nehme ich wie folgt Stellung: 

Durch die 50 AlVG-Novelle (Bundesgesetz vom ;16 o Dezember 1953, 
EGBI oNr 0 '17/1954) wurde unter anderem bestimmt , daß Grenzgänger 
durch Verordnung in die Arbeitslosenversicherung einbezogen wer­
den können, wenn die von ihnen aus·geübte Beschäftigung ihrer Art 
nach im Inland arbeitslose nversicherungspflichtig wäre und die Ein­
beziehung i,n d.ie Arbeitslosenversicherung im Interesse des sozial­
politischen Schutzes der Dienstnehmer geboten erscheint. 

Auf Grund dieser gesetzlichen Ermächtigung wurden mit der 6. Durch­
führungsverordnung zum AIVG (BGBl.Nr0112/1954) vom 21.Mai 1954 die 
in der Schweiz und in Liechtenstein beschäftigten Grenzgänger in 
die Arbeitslosenversicherung einbezogeno In dieser Verordnung wurde 
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unter anderem. festgelegt, daß Grenzgänger dann in die Arbeitslo­
senversicherung einbezogen \'Jerden, wenn die Beschäftigung ihrer 

Art nach im Inlande arbeitslosenversicherungspflichtig ',,;äre lli"ld 

.. 

wenn der Arbeitsverdienst aus der Beschäftigung über die \/irtsche.fts­

stelle Vorarlberg - Schweiz des Amtes der Vorarlberger Landesre­

gierung abgerechnet wird o 

Während ein Teil des Arbeitsyerdienstes in jener Zeit in der 
Schweiz geleistet wurde, erfolgte die .Ax.uszahlune; des Restbetrages 

durch die genannte Wirtschaftsstelle in österreich, wodurch die 
tatsächliche Beitragsleistung zur Arbei·tslosenversicheru.n.g durch 

den Grenzgänger ge"tlährleistet vtar ~ 1'li t der Konvertibili tätserklä:ru.r:, 

des Schillings im Jahre 1959 vrurde jedoch die 6Q Durchfünrungsver­
ordnung zum AIVG ab 1 0 März 1959 unanwendbar und die Wirtschafts­
stelle Vorarlberg- Schweiz stellte ihre Tätigkeit einQ 

Rein theoretisch wäre auf Grundlage des S:i , Al VG die Erla.ssung eine,( 
V'erordnung, mit der die Grenzgänger neuerlich in die Arbeitslosen­
versicherung einbezogen werden, möglicho Einer solchen Verordnung 
käme jedoch keinerlei praktischen Bedeutung zu, da infolge des ~/eg­

falles der seinerzei tigen ~lirtschaftsstelle Vorarlberg - Schweiz 
keine echte Möglichkeit der Kontrolle besteht, ob ei.n.erseits die vom 
Grenzgänger ausgeübte Beschäftigung ihrer Art nach im Inla."'lde ar­

beitslosenversicherungspflichtig wäre und ob.andererseits die Bei­
träge zur Arbeitslosenversicherung regelmäßig geleistet werden .. 

Uberdies fordert § 3 Abso'l AIVG, daß eine derartige Einbeziehung 
in die Arbeitslossnversicherung im Interesse des sozialpolitischen 
Schutzes der Dienstnehmer geboten erscheinen mußa Die Ergebnisse 
durchgeführter Er"ffiittlungen lassen aber einen derartigen Bedarf 
nicht erkermen, da etwa 95 % der in Betracht kommenden Personen frü­
here inländische Versicherungszeiten - die ja durch die Ralli~enfrist­
erstreCkung des ~ 15 Abs.1 Z. 2 ohne zeitliche Beschränkung get\i?h::-t 

bleiben - in einem zur Erfüllung der P-:nvJartschaft ausreichenden )\.uß­
maß nachweisen könneno 
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• 
Des weiteren wurde mir vom Landesarbeitsamt Vorarlberg berichtet, 

r 1aß in letzter Zeit zahlreiche Grenzgänger bei den Arbeitsämtern 
Erkundigungen über Arbeitsmöglichkeiten im Inland einholten, sich 
aber wegen des beträchtlichen Einkommensgefälles doch für eine 
Weiterarbeit in Liechtenstein bzw o in der Schweiz entschieden, zu­
mal nach allgemeiner Ansicht in diesen Staaten bereits Anzeichen 
einer Besserung der wirtschaftlichen Situation erkennbar sind 0 

Schließlich teilte mir das zuständige Landesarbeitsamt mit, daß 
sich die öffentliche Meinung in Vorarlberg gegen eine Einbeziehung 
der Grenzgänger in die Arbei tslosenversic.b.erung wendeto Allgemein 
,..rird die Auffassung vertreten, daß es Sache der Grenzgänger gewe­
sen wäre, sich aus ihren hohen ausländischen Einkommen Rücklagen 
zu bilden, und es wird seitens der Bevölkerung wenig Verständnis 
dafür aufgebracht, daß Personen, die in der Vergangenheit hohe Ein­
kommen bezogen, aber keinerlei Beiträge zur Arbeitslosenversicherung 
leisteten, nunmehr aus Mitteln, die durch Beitragsleistungen der 
im Inland tätigen Riskengemeinschaft gebildet wurden, unterstützt 
werden solleno 

In Anbetracht der gegebenen Rechts= und Sachlage erscheint es daher 
im gegenwärtigen Zeitpunkt nicht angezeigt, die Grenzgänger, die in 
der Schweiz bzw~ in Liechtenstein einer Beschäftigung nachgehen, in 
die Arbeitslosenversicherung einzubezieheno Ich werde jedoch die 
weitere Entwicklung der Situation im Auge behalten und diesbezüglich 
insbesondere auch den Kontakt mit den Interessenvertretungen der 
Dienstgeber- und Dienstnehmerseite so wie bisher aufrecht erhalten 0 
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